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RS OGH 1983/9/22 13Os48/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1983

Norm

StGB §143 A

Rechtssatz

Das undi2erenzierte Klammerzitat des § 12 StGB im § 143 StGB bindet die "Gesellschaft eines oder mehrer Beteiligten"

nicht an deren gleichzeitiges Zusammenwirken in jeder Phase des Tatgeschehens; fallen doch unter den Begri2 des

Beteiligten (§ 12 StGB) häu=g zeitlich getrennt operierende Tatgenossen, die alle (siehe Rubrik des § 12 StGB) als Täter

zu behandeln sind.
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